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Einleitung

A. Personalisierter Untersuchungsgegenstand

Die transatlantische Prozessrechtsvergleichung erfährt in der rechtswissen-
schaftlichen Literatur seit dem sogenannten Justizkonflikt, welcher in den 
1980er Jahren zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa ent-
brannt ist, zunehmende Beliebtheit. Anlass zur Diskussion geben aus deutscher 
und europäischer Sicht insbesondere die US-amerikanischen Regelungen zu 
den Entscheidungszuständigkeiten, zur Klagezustellung,  Schadensberechnung 
(punitive damages) und Beweisermittlung (discovery-Regelungen, die zum 
Vorbehalt in Art.  23 HBÜ führten), zu Sammelklagen (class actions) und zur 
Kostenverteilung (American rule of costs).1 Aus US-amerikanischer Sicht sor-
gen hingegen die exorbitanten Zuständigkeitsregelungen nationaler Rechtsord-
nungen in Europa (z.B. §  23 ZPO, Art.  14, 15 frz. Code civil), welche gem. 
Art.  6 Abs.  1 EuGVO gegen Beklagte aus Drittstaaten wie den USA weiterhin 
angewandt werden dürfen, für Unverständnis. Darüber hinaus ist den Amerika-
nern das klägerfreundliche englische Persönlichkeitsrecht ein Dorn im Auge, 
weil es angeblich die amerikanische Medien- und Meinungsfreiheit unangemes-
sen beeinträchtigt (libel tourism), ebenso die ablehnende Haltung Europas ge-
gen die amerikanischen Klageabwehrinstrumente der antisuit injunctions und 
der forum non conveniens-Doktrin.2

Viele Autoren prangern die Auswüchse und hegemonialen Bestrebungen des 
jeweils anderen Systems an.3 Eine konstruktive Analyse des Gesamtkonzeptes 

1 Angestoßen wurde die Diskussion in Deutschland durch die (gesammelten) Beiträge von 
Habscheid, Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika (1986); Schlosser, Der 
Justizkonflikt zwischen USA und Europa (1985); einzelne Aspekte bei Buxbaum, in: FS Stür-
ner (2013), Bd.  2, S.  1443 ff. (zur class action); Junker, Electronic Discovery gegen deutsche 
Unternehmen (2008); Neufang, Kostenverteilung im US-amerikanischen Zivilprozess und 
Urteilsanerkennung in Deutschland (2002), S.  31 ff.; Schack, IZVR, Rn.  817 ff. (zum HBÜ).

2 Aus US-amerikanischer Sicht etwa Hay, in: FS v. Hoffmann (2011), S.  634 ff.; zum libel 
tourism auch Klein, 38 Pepp. L. Rev. 375 ff. (2011).

3 Aus der deutschen Literatur: Hoppe, Class Actions, S.  285 („keine handhabbaren Fair-
nessmaßstäbe“ im US-amerikanischen Zuständigkeitsrecht); Schack, IZPR, Rn.  818 („Rechts - 
hegemonie“); Schütze, Allzuständigkeit, S.  21 (legalisiertes blackmailing als „justizielle Er-
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und übergeordnete Wertungen bleiben bei diesen Einzelbetrachtungen leider 
oftmals außen vor.4 Der Justizkonflikt hat sich inzwischen zu einem Dauerstreit 
ausgeweitet, der nicht zuletzt die Verhandlungen der Haager Konferenz über ein 
weltweites Anerkennungs- und Vollstreckungsabkommen im Jahr 2002 zum 
vorläufigen Scheitern brachte.5

Zur Verbesserung des transatlantischen Dialogs sind daher neue Wege im 
Umgang mit den Systemunterschieden zu beschreiten. Gleichzeitig soll aber das 
Potential der bisher eingeschlagenen Ursachenforschung und Konfliktbereini-
gung nicht völlig ungenutzt bleiben. Vor diesem Hintergrund wagt die vorlie-
gende Arbeit eine personalisierte Betrachtung. Protagonist der Untersuchung ist 
der wohl letzte „euro-amerikanische“ Rechtswissenschaftler6 mit einem ganz 
besonderen „Feingespür“ für die systemübergreifende Interpretation: Arthur 
Taylor von Mehren (1922–2006).

Die personalisierte Betrachtung ist für eine juristische Arbeit zum geltenden 
Recht eine eher ungewöhnliche Herangehensweise. Häufiger trifft man sie in der 
Rechtsgeschichte an.7 Die Verfasserin hat sie dennoch wohlweislich für diese 
Arbeit gewählt: In Anbetracht der vielschichtigen Strukturunterschiede im euro-
päischen und US-amerikanischen Recht eröffnet der Personenbezug die Mög-
lichkeit, korrelierende Problemkreise aus dem Blickwinkel eines erfahrenen 
Wissenschaftlers zu betrachten, der eine Schlüsselfigur zwischen Europa und 
den USA darstellt.

B. Arthur T. v. Mehrens Leben und Wirken

Arthur T. von Mehren hat sich in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhun-
derts wie wohl kein anderer US-Amerikaner mit dem europäischen und beson-

pressung“); aus den USA: Borchers, 31 Ariz. J. Int’l & Comp. L. 1, 6 (2014) (die anhaltende 
Diskriminierung von Drittstaatlern führe zu einem „detriment of the fair and orderly admi-
nistration of justice in civil matters“); Neuborne, 80 Wash. U. L. Q. 795, 823 (2002) (zur 
Klage von fremden Staatsbürgern in den USA auf Grundlage des Alien Tort Claims Act, 28 
USC §  1350 (2002): „The legal systems of Switzerland and Germany are so stacked in favor 
of defendants and so hostile to the claims set forth in the Holocaust cases that it would have 
been suicidal to litigate in those forums.“).

4 Den harschen Ton in der Einzelkritik bemängeln auch Hess, JZ 2003, 923; Krätzschmar, 
in: FS Hay (2005), S.  241, 243 f., 254.

5 Vgl. die Übersicht zum sog. Judgments Project der HCCH.
6 Dies vermutet Basedow, in: GS v. Mehren (2007), S.  3, 5.
7 Beispielhaft sei verwiesen auf Gamillscheg, Der Einfluss Dumoulins auf die Entwicklung 

des Kollisionsrechts (1955); Nieder, Ferdinand Christoph Harpprecht (1650–1714) (2011).
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ders dem deutschen Recht auseinandergesetzt.8 Er wurde am 10. August 1922 in 
Albert Lea, Minnesota, als Sohn europäischer Einwanderer geboren. Sein Va-
ter, ein Bauingenieur, entstammte einer Familie aus den Benelux-Staaten und 
seine Mutter hatte norwegische Vorfahren. Er und sein Zwillingsbruder  
Robert B. wurden nach erfolgreichem Schulabschluss mit Stipendien der Harva-
rd und der Yale Universität umworben. Dem legendären Artikel einer Lokalzeit-
schrift zufolge warfen beide Brüder eine Münze, um über die Wahl des Studien-
ortes zu entscheiden, denn die Universitäten unterbreiteten für ein getrenntes 
Studium der Zwillinge ein jeweils höher dotiertes Stipendium.9 So kam es, dass 
Arthur in Harvard studierte und im Jahr 1945 die Law School absolvierte.

Er arbeitete zunächst als law clerk für Chief Judge Calvert Magruder am 
United States Court of Appeals des first circuit (1945–1946) und belegte wäh-
renddessen graduate classes, die ihm im Jahr 1946 einen Ph.D. in Government 
einbrachten. Noch im selben Jahr bekam er eine Stelle als Assistant Professor an 
der Harvard Law School und wurde von der Fakultät sogleich auf einen dreijäh-
rigen Forschungsaufenthalt ins kriegsgebeutelte Europa geschickt.

Eine nachhaltige Prägung sowohl in wissenschaftlicher als auch in persönli-
cher Hinsicht haben sein Forschungsaufenthalt an der Universität Zürich (1946–
1947), die Tätigkeit als Chief of the Legal Division’s Legislation Branch of the 
US Occupation Government in Berlin (1947–1948) sowie der anschließende 
Aufenthalt an der Sorbonne in Paris (1948–1949) hinterlassen. Nach Berlin und 
Paris begleitete ihn seine Frau Joan von Mehren. Er hatte sie am College ken-
nengelernt, wo sie bei einem Football-Spiel zunächst mit seinem Zwillingsbru-
der Robert B. ins Gespräch gekommen war und am nächsten Tag Arthur für 
Robert B. hielt. In Berlin wirkte Arthur v. Mehren an Fragen zur Währungsre-
form und der Wiedervereinigung mit, während seine Ehefrau in Fortführung 
ihres Berufs als Lehrerin amerikanische GIs unterrichtete.10

Auch in seiner wissenschaftlichen Karriere positionierte sich v. Mehren inter-
national. Sie nahm im Jahr 1953 mit der Ernennung zum Professor of Law in 
Harvard ihren Anfang und setzte sich im Story Professor of Law 1976 bis weit 
über die Emeritierung im Jahr 1993 hinaus fort. Etliche Gastdozenturen führten 

8 Ausführliche Biografie in: FS v. Mehren (2002), S.  XI f.; zu weiteren Lebensdaten vgl. 
Michaels, 7 Int’L Forum Dr. Int. 213 ff. (2005) und die Memoranda von Gordley, 53 Am. J. 
Comp. L. 527 ff. (2005); v. Hinden, in: GS v. Mehren (2007); Murray/Gottschalk, ZVglRWiss 
105 (2006), 251 ff.; Symeonides, 53 Am. J. Comp. L. 531 ff. (2005); einen Einblick in das Le-
ben Arthur v. Mehrens konnte ich außerdem in einem persönlichen Gespräch mit seiner Ehe-
frau, Joan v. Mehren, am 21.03.2015 in Cambridge, MA, gewinnen.

9 Bericht über diesen Artikel in der Zeitschrift Boston Globe vom 23.01.2006, Bryan Mar-
quard, Arthur v. Mehren, 83, Expert on Nation’s Legal Systems.

10 Zu den Jahren in Europa vgl. Michaels, 7 Int’L Forum Dr. Int. 213, 214 (2005).


